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Morgen Ansgabe

Dentſcher Reichstag
132 Sitzung vom 25 November 1 Uhr

Am Bundesrathstiſche Kommiſſarien
Das Haus iſt ſehr ſchwach beſetzt
Eingegangen iſt eine Dentſchrift über die Anleihegeſetze
Die zweite Berathung der Juſtiznovelle wird fortgeſetzt

bei 5 244 Nach der Regierungsvorlage beſtimmt das Gericht
den Umfang der Beweisaufnahme Jn der Hauptverhandlung
vor dem Reichsgericht und dem Schwurgericht iſt die Beweis
aufnahme auf alle Zeugen und Sachverſtändigen zu erſtrecken

Der Kommiſſionsbeſchluß ermächtigt das Gericht in der
S n ne vor der Strafkammer in erſter Jnſtanz die
Frhebung eines einzelnen Beweiſes abzulehnen Jn den Ver
handlungen vor dem Schöffengericht und vor den Landgerichten
in der Berufungsinſtanz ſofern es ſich um Uebertretungen oder
Privatklagen handelt beſtimmt das Gericht den Umfang der
Beweisaufnahme

Abg Frhr v Manteuffel und Abg v Buchka konſ bean
tragen ſtatt der Worte in der Hauptverhandlung vor der Straf
kammer in erſter Jnſtanz die Worte zu ſetzen in der Haupt
verhandlung vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten

Abg v Strombeck Ctr beantragt das Gericht nur dann
zur Ablehnung der Erhebung eines einzelnen Beweiſes zu
ermächtigen wenn es die Thatſache zu Gunſten des Angeklagten
für erwieſen erachtet

Endlich beantragt der Abg Muuckel Frſ Vp die Be
ſtimmung der Kommiſſion ſo weit ſie ſich auf die Schöffen
und Landgerichte bezieht zu ſtreichen

Abg v Buchka konſ führt aus daß die unbeſchränkte
Beweisaufnahme nur vor der Einführung der Berufung einen
Werth hatte Nach der Wiedereinführung der Berufung ſei die
Beweisaufnahme in vollem Umfange nicht mehr nöthig es
werde ſogar von ſeiten der Prozeßbetheiligten mit der
Stellung von Anträgen zur Beweisaufnahme Unfug getrieben
Deshalb empfehle er ſeinen Antrag in den Kommiſſionsbeſchluß
aufzunehmen

Abg Stadthagen Soz theilt dieſe Anſicht nicht Je
mehr man die Beweisaufnahme einſchränke oder ſie dem
Gericht in einzelnen Fällen anheimſtelle deſto mehr verringere
man die Garantien der Rechtſprechung Die Gründe aus
denen Anträge auf Beweisaufnahme abgelehnt würden ſeien
mitunter recht ſonderbar auch angeſehene Kommentatoren
hätten ſich bereits dagegen ausgeſprochen Man erſchwere da
mit die Reviſion oder wahr ſie unmöglich in keinem Kultur
lande habe man je eine ſolche Beſchneidung des Rechts der
Vertheidigung verſucht Und warum Nur um ein paar
Minuten an der Verhandlung zu ſparen Er bitte daher
dringend jede Beſchränkung der Beweisaufnahme abzulehnen
da man ſonſt die Rechte des Angeklagten ohne ſichtlichen ver
nünftigen Grund verringere Man möge es bei dem beſtehenden
Geſetz belaſſen

Abg Schinidt Warburg Ctr hält die Bedenken des Vor
redners nur dann für zutreffend wenn das Haus den Antrag
v Buchka annehme den er abzulehnen bitte Auf den Kom
miſſionsbeſchluß paßten die Ausführungen des Abg Stadt
hagen nicht da es ſich nur um Verhandlungen in der Berufs
inſtanz handle hier würde die Reviſionsfähigkeit des Urtheils
nicht mehr betroffen Er befürworte alſo die Annahme des
Kommiſſionsbeſchluſſes

Abg Winuckel frſ Vp erklärt ſich gegen alle Anträge und
gegen den Beſchluß der Kommiſſion Man müſſe im Jntereſſe
des Angeklagten die eingeſchränktte Beweiserhebung aufrecht er
halten es ſei eine unentbehrliche ſehr werthvolle Rechtswohl
that und ein Schutzmittel bleibe die vollſtändige Beweiserhebung
auch trotz der Berufung Beſſer ſei es doch einmal eine gründ
liche Beweisaufnahme vorzunehmen als ſich bei einer ungeuauen
mit der Berufung zu vertröſten Die Hauptſache ſei doch ſtets
das Verfahren in erſter Jnſtanz Er bitte es deshalb beim be
ſtehenden Geſetz zu belaſſen

Geh Rath Lukas ſpricht ſich für den Antrag v Strombeck
aus und bittet dagegen um Ablehnung des Antrags Munckel
Die Regierungsvorlage ſei urſprünglich noch viel weiter als der
Kommiſſionsbeſchluß gegangen man habe der Regierung ſchon
nur ein Minimum jhrer Forderungen bewilligt und er würde
es für ſehr un wahrſcheinlich halten daß die Regierung ſich damit
begnügen würde wenn man nun auch dieſen Reſt nach dem Antrage
Munckel noch ſtriche Bewillige man die Beſtimmungen der
Kommiſſion nicht ſo verlängere man das Verfahren in erſter
Jnſtanz ganz ungebünrlich und das ſtehe mit dem Weſen derRechtſprechung nicht im Einklang die Sühne müſſe der Schuld
möglichſt ſchnell folgen Die bisherigen Garantien hätten ſich
eben nicht unſchädlich für die Strafprozeßordnung erwieſen ſie
verzögerten ſo den Gang der Verhandlung erhöhten aber auch
die Koſten für die Entſchädigung der Zeugen Auch müßte dem
Mißbrauch entgegengetreten werden den böswillige Angeklagte
mit dieſen Garantien trieben indem ſie Dinge die nur loſe mit
der Verhandlung in Verbindung ſtänden zur Sprache brächten
lediglich um Zeugen in der Oeffentlichkeit zu kompromittiren
Es könne auch vorkommen daß der Angeklagte die Glaubwürdig
keit eines Zeugen bezweifle der ſich vielleicht in ſeiner Jugend
etwas habe zu Schulden kommen laſſen im übrigen aber dem
Richter durch ſein ſpäteres Leben als glaubwürdig bekannt ſei
Da ſei es auch eine Rechtswohlthat für den Zeugen wenn das
Gericht einen ſolchen Antrag des Angeklagten ablehnen könne
Er befürworte alſo die Annahme des Kommiſſionsbeſchluſſes
den Antrag von Buchka anzunehmen ſtelle er dem Hauſe
anheim

Abg Munckel frſ Vp erwidert der g 244 in ſeiner jetzigen
Faſſung hätte bisher nicht zur Verſchleppung geführt auch
finanziell könne er nicht als ſchädlich bezeichnet werden denn der
Angeklagte bezahle die Zeugen nicht der Fiskus
Geh Rath v Lenthe meint die Beweisaufnahme erſtrecke

ſich auf alle Beweismittel deshalb könne man dieſe geringe
Einſchränkung der Beweisaufnahme wohl zugeſtehen es komme
nur darauf an ob die Thatſachen die von dem Zeugen vor
gebracht wurden unerheblich ſeien nach dem Ermeſſen desGerichis oder nicht Die jetzigen Garantien habe man ſehr oft
benutzt um Zeugen zu kompromittiren hier namentlich könne
die Nothwendigteit einer Einſchränkung der Beweiserhebung
nicht in Abrede geſtellt werden
Abg Stadthagen Soziald meint in ſolchen Fällen wo es
ſich um eine Kompromittirung handelt könnten ja die Zeugen
die Ausſage ablehnen dagegen könnten ſie ſehr wohl die zur

ache gehörigen Thatſachen dekunden ſoweit ſie für die Schuld
frage von Wichtigkeit ſind Man müſſe alles von der Recht
ſprechung fernhalten was das Vertrauen zu den Richtern noch
mehr erſchüttern könnte

arauf wird der Antrag v Strombeck einſtimmig und
er ſo veränderte 244 gegen die Stimmen der Linken und der
Sozialdemokraten angenommen
Die Anträge v Manteuffel Buchka konſ und Munckel
Freiſ Vp werden iſts 245 Abſatz 2 des beſtehenden Geſetzes beſtimmt daß der
Segner die Ausſetzung der Verhandlung beantragen kann wenn

ein Zeuge ſo ſpät namhaft gemacht wird daß er keine Ex
kundigungen mehr einziehen kann

Abg Vecth Freiſ Vp beantragt dem Gegner dieſes Recht
auch dann zu geben wenn eine als Beweismittel zu benutzende

runde zu ſpät angegeben worden iſt
Abg Schmidt Warburg Centr erklärt ſich gegen dieſen An

das beſtehende Geſeh ſei qusreichend
Geh Rath v Lenthe miint derr von der Regierung

würde gegen den Antrag Weckh kein Widerſpruch erhoben

e ZDDarauf wird g 245 in der Faſſung des beſtehenden
Geſetzes mit dem Antrage Beckh angenommen Dievon der Kommiſſion beſchloſſene Faſſung wird auf Antrag des

Abg SchmidtWarburg Etr abgelehnt
Die 88 248 250 2544 und 264 werden angenommen die

Bern e 8 266 wird ausgeſetzt
8 270 Verweiſung einer Sache an das zuſtändige Gericht

wird trotz der entgegenſtehenden Erklärung des Geh Raths
v Lenthe welcher bittet es bei dem be tehenden Geſetz zu
belaſſen in der Faſſung der Kommiſſion ange
n nen dDie und 274 werden ohne weiteres genehmigt

s 275 des beſtehenden Geſetzes beſtimmt daß das Urtheil
binnen 3 Tagen zu den Akten gegeben werden ſoll
Abg Schmidt Ctr beantragt es baldmöglichſt zu den

Aber zu
275 bleibt unter Ablehnung des Antrags Schmidtnach dem beſtehenden Geſetz beſtehen s 4

8 293 betrifft die Hauptverhandlung vor den Schwur
glerichten und handelt ſpeziell von den den Geſchworenen
vorzulegenden Fragen Die Kommiſſion hat das beſtehende
Geſetz dahin geändert daß die Hauptfrage alle Thatſachen ent
mag muß welche die Merkmale der ſtrafbaren Handlung aus

iachen
Abg v Buchka konſ beantragt es bei dem alten bewährten

Geſetz zu belaſſen Die Faſſung der Kommiſſion enthalte eine
praktiſche Unmöglichkeit

Geh Rath v Lukas bittet gleichfalls das beſtehende Geſetz
wiederherzuſtellen

Der Kommiſſionsantrag wird darauf einſtimmig ab
gelehnt Es bleibt alſo bei dem beſtehenden Geſetz

Zu 8 244 Zurücknahme eines Rechtsmittels beantragt
Vr Stephan Ctr daß der Verzicht auf ein Rechtsmittel

widerruflich ſein ſoll Der Angeklagte verzichte manchmal
auf ein Rechtsmittel deſſen Bedeutung er gar nicht kenne in
ſolchen Fällen müſſe die Möglichkeit geboten ſein noch ſpäter
dieſen Verzicht zu widerrufen

Geh Rath v Lenthe meint der Antrag ſei doch bedenklich
der Verurtheilte könne ſich danach bis zum Ablauf der geſetzlichen
Friſt gegen ſeine Ueberführung in eine Strafanſtalt erklären
und das ſei doch nicht zu wünſchen

Abg Haußmann Deutſche Volksp ſchließt ſich dem Antrage
Stephan an
Abg Günther natl meint der Antrag Stephan ſei nament

lich bedenklich wo es ſich um kurze Gefängnißſtrafen handle
Ein Vagabond der zu zwei Tagen Gefängniß verurtheilt ſei
könne dieſe Zeit dann leicht in verlängerte Unterſuchungshaft
umwandeln Bei längeren Gefängnißſtrafen würde ſich der
Antrag empfehlen

Juſtizminiſter Schönſtedt der inzwiſchen erſchienen iſt meint
man müßte wenigſtens die nach dem Widerruf zu verbüßende
Unterſuchungshaſt wenn das Urtheil ſchon gefällt iſt nicht auf
die Strafe anrechnen falls das Urtheil beſtätigt werde

Jn der weiteren Debatte meint Abg Schmidt Warburg
Ctr der Antrag werde an allen Ecken und Enden ſeine Folgen

haben obgleich man die Nothwendigkeit einer Widerrufung des
Verzichts nicht erkennen könne Man könne ja in dritter Leſung
noch darauf zurückkommen

Der Antrag des Abg Stephan Ctr wird darauf mit großer
Mehrheit angenommen

8 347 Entſcheidungen wird mit einem Antrag des Abgeordn
v Strombeck ECentr angenommen der den 8 347 dahin
erweitert daß Beſchlüſſe des Landgerichts in der Beſchwerde
inſtanz wenn ſie die Unterbringung in eine Jrrenanſtalt be

s 354 beſtimmt nach dem beſtehenden Gefetz Die Be
rufung findet ſtatt gegen die Urtheile der Schöffengerichte
nach der Regierungsvorlage auch gegen die Urtheile der
Strafkammern in erſter Jnſtanz Die Kommiſſion hat nichts
daran geändert

Die Abgg Beckh und Munckel fr Vkp beantragen die
zum Nachtheile des Angeklagten eingelegte Berufung
gegen ein Urtheil der Strafkammer kann nur auf Anführung
neuer Thatſachen Beweismittel oder bei einer Ge
ſetzesverletzung erfolgen

Für den Fall der Ablehnung dieſes Antrages ſtellt Abg
Beckh fr Vtp den Eventualantrag die Berufung aus
zuſchließen wenn der Angeklagte einſtimmig freigeſprochen iſt

Abg Wiunckel freiſ Voltsp begründet ſeinen Antrag damit
daß er einen tendenziöſen Mißbrauch der Berufung damit vor
beugen wolle

Geh Rath v Lenthe betont wenn die Regierung hier in
Strafſachen die Berufung einführe ſo habe ſie damit nicht ein
einſeitiges Benefizium für den Angeklagten ſchaffen ſondern
einer Forderung der materiellen Gerechtigkeit genügen wollen
Dieſer Abſicht R der Antrag Munckel nicht Dieſer
Antrag ſchaffe für die Berufung ein Verfahren wie man es
nicht ſchlechter ſich denken kann da es dem Prinzip der Münd
lichkeit nicht entſpreche inſofern als lediglich auf Grund der
Akten dann über die Nova der Thatſchachen zu entſcheiden
wäre

Abg Beckh freiſ Volksp weiſt darauf hin daß ſich ſein
Antrag lediglich auf dein Boden eines im Plenum des Juriſten
tages 1867 mit großer Majorität gefaßten Beſchluſſes bewege
Wenn es der Staatsanwaltſchaft nicht zuſtehe gegen ein frei
pree Urtheil die Berufung einzulegen ſo ſei darin wie

Z Generalſtaatsanwalt Schwartze ausgeſprochen habe keine
Beeinträchtigung der Staatsanwaltſchaft zu ſehen

Geh Rath Lukas macht darauf aufmerkſam daß der Antrag
Munckel ſoweit er die Geſetzesverletzung betreffe nur das
Rechtsmittel der Reviſion gewähre Jn dem anderen Theile
laſſe er allerdings die Berufung zu die aber in dieſer Form
für die Staatsanwaltſchaft werthlos ſein würde weil der
Staatsanwalt innerhalb des für die Berufung zuſtehenden
Termins kaum neue Thatſachen und Beweisgründe anführen
könnte Deshalb bitte er den Antrag abzulehnen

Darauf wird s 345 unter Ablehnung der Anträge
Munckel Beckh nach dem Kommiſſionsvorſchlag ange

nommenDer vorhin zurückgeſetzte S 266 wird nach Zurückziehung der
entgegenſtehenden Anträge ohne weiteres angenommen

Nächſte Sitzung Donnerstag 1 Uhr Jnterpellationen
Auer betr Verzollung feiner Lederwaaren in Rußland und
betr Beſteuerung von Konſumvereinen in Sachſen Fortſetzung
der Berathung der Juſtiznovelle Schluß 5/ Uhr

Preußiſcher Landtag
Abgeordnetenhans

4 Sitzung vom 25 November 11 Uhr
Am Miniſtertiſche Dr Miquel u a
Einziger Gegenſtand der Tagsordnung iſt die erſte Berathung

des Geſetzentwurfs betreffend Tilgung von Staatsſchulden
und Bildung eines Ausgleichfonds

Weiniſter Miquel Der Geſetzentwurf iſt in der Preſſe in
ſeiner Bedeutung und Wirkung vielfach falſch dargeſtellt indem
man ſeine Bedeutung und Wirkung übertrieben hat Beſonders
hat man ihn als eine Schmälerung der konſtitutionellen Rechte
hingeſtellt Alle Vorwürfe ſind unberechtigt Der Entwurſ iſt
ein beſcheidener Verſuch eine zweckmäßige Finanzregelung auch
ür die Zukunft vorzunehmen Er iſt geradezu nothwendig
nrichtig iſt

treffen n werden können

Beiblatt zu Nr 555 der Saale Zeitung Hvele Domerslag 25 Rovenber 1996
e d

wenn man Anleihen aufnehmen muß Solche Anſichten ſinn
entſtanden aus den falſch verſtandenen Vorgängen bei früherer
Konvertirungen Redner ſucht das nachzuweiſen Auch Miniſtee
v Camphauſen ſtand auf meinem Standpunkt und es iſt eint
Fabel anzunehmen daß das Konſolidationsgeſetz den Standpunk
vertritt daß nur Schulden getilgt werden ſollen wenn
Ueberſchüſſe vorhanden ſind Selbſt Abg Virchow
hat früher erklärt daß eine gewiſſe regelmäßige
Schuldentilgung für ein geordnetes Finanzweſen noth
wendig ſei alſo nicht nur in Ueberſchußjahren Einen
ähnlichen wenn auch nicht ganz ſo beſtimmten Stand
punkt vertrat bei Berathung des Konſolidationsgeſetzes der
Abg Richter der das Prinzip hat der Regierung möglichſt
wenig Mittel in die Hand zu geben und die Landesvertretung
zu ſtärken Heiterkelt Man darf aber meiner Anſicht nach
nicht die Zukunft zu Gunſten der Gegenwart preisgeben
Schlagworte wie das Wort Automat, dürfen niemanden irre
machen Eine eigentliche Vermehrung der Schuldentilgung hat
in Preußen erſt wieder begonnen in Anknüpfung an den be
kannten Antrag Hammacher betreffend Tilgung der Schulden
aus den Eiſenbahnüberſchüſſen Jm großen und ganzen haben
wir allerdings bis jetzt eine angemeſſene Schuldentilgung gehabt
Aber trotzdem beſtehen Umſtände die es rathſam machen eine
obligatoriſche Schuldentilgung einzuführen da unſere jetzige

Schuldentilgung eine unſichere iſt Eine geſetzliche Grundlage
iſt meiner Anſicht nach nothwendig Der Entwurf garantirt
eine Sicherung der Staatsfinanzen Jch bitte daher
um Annahme deſſelben Die Vorlage iſt nur eine
Konſequenz der Haltung des Parlaments in Bezug auf
Schuldentilgung die es bis jetzt eingenommen hat und will
alſo nichts anderes als was bisher immer geſchehen iſt in
einer gewiſſen Minimalgrenze geſetzlich feſtlegen Wenn man
eine ſolche Regelung eine automatiſche nennen will nun
o kann man Vieles einen Automaten nennen Faſt alle anderen

Staaten haben eine obligatoriſche Schuldentilgung und dort ver
langt man vielfach noch eine verſtärkte obligatoriſche Schulden
tilgung gegen die nur Theoretiker ankämpfen Ohne obliga
toriſche Schuldentilgung kann man leicht dazu kommen nur an
die Gegenwart zu denken und ſich vorzunehmen ſpäter die
Schulden zu tilgen Der Weg zur Hölle iſt mit guten Vorſätzen
gepflaſtert Ein Finanzminiſter darf ſich nicht nur um das
gerade vorliegende Etatsjohr bekümmern er muß auch an die
Wechſelfälle der Zukunft denken Jeder Jnduſtrielle handelt ſo
wie ich jetzt vorſchlage da er weiß wer ſeine Schulden bezahlt
verbeſſert ſein Vermögen Wenn man bedenkt daß Frankreich
in 50 Jahren ein Eiſenbahnkapital von 15 20 Milliarden in
den Schooß fällt ſo müſſen wir eine Tilgung der Eiſenbahn
ſchulden vornehmen da ſonſt die Konkurrenz Frankreichs uns
erdrücken würde Jch appellire an die eigenen Erfahrungen des
hohen Hauſes Wie ſehr iſt nicht der Mangel eines Ausgleichs
fonds Anfang der neunziger Jahre empfunden worden
Der große Uebelſtand bei unſeren Finanzen iſt immer
noch der daß die Staatsfinanzen zu ſehr von den
Eiſenbhahneinnahmen abhängig ſind Eine Trennung von
Eiſenbahnpolitik und Finanzpolitik müßte unbedingt erfolgen
dent man kann auf die Dauer nicht auf ſchwantenden Ein
nahmen dauernde Ausgaben baſiren Wenn ich einen Fonds
hinter mir habe bewege ich mich ganz anders als ohne einen
ſolchen und das Vorhandenſein eines ſolchen würde auf das
ganze gewerbliche Leben einen günſtigen Einfluß ausüben Kon
ſtitutionell bedenklich kann ein ſolcher Fonds abſolut nicht ſein
Der Etat wird dann immer noch ebenſo aufgeſtellt wie jetzt
und jede Poſition kann kritiſirt werden Der Fonds dient eben
nur zum Ausgleich vorhandener Defizits Nebenabſichten liegen
mir fern Jch will nichts anderes als was ich ſoeben erklärt
habe und wenn Sie noch Garantien dafür haben wollen ſo
bitte ich ſolche vorzuſchlagen Die ganzen jetzigen Finanz
verhältniſſe bergen eine ſolche Gefahr in ſich für die dauernde
Solidität unſerer Finanzen Dieſer Entwurf ſoll eine Beſſerung
ſchaffen Eine gründliche Heilung kann allerdings nur eine
allgemeine Finanzreform im Reiche und den Einzelſtaaten
bringen Hoffentlich werden die eingehenden Berathungen
m der Budgetkommiſſion zu einer Annahme der Vorlage
ührenAbg Richter fr Vp Beſcheidenheit kann man dem

Miniſter Miquel nicht vorwerfen Er nimmt an alten und neuen
Steuern was ex kriegen kann Heiterkeit und zwingt höchſtens
den Steuerzahlern und ſeinen Kollegen beſonders dem Kultus
und Juſtizminiſter Beſcheidenheit auf Der Ausdruck Automat
ſti von den National Liberalen erfunden worden und in
Bezug auf die Miquel ſche Vorlage ſehr zutreffend Unſere bis
herige freiwillige Schuldentilgung iſt eine vollkommen genugende
geweſen und es iſt gar kein Grund vorhanden um eine

wangstilgung aus reiner Vorliebe für Automaten aus einer
heorie heraus einzuführen Jn der einfachſten Weiſe iſt bis

er eine Aus,leichung auch ohne Ausgleichungsfonds erfolgt
Jn den letzten vier Defizitzahren hat ſich eine ganz beträchtliche
Vermehrung unſeres Staatsvermögens ergeben da Muſter
Miquel darin eine Reihe Fonds angeſammelt hat Jeder Jn
duſtrielle könnte ſich zu ſolchen Defizitjahren beglückwünſchen
Wie handelt man überhaupt in Bezug auf unſere Finanzverhält
niſſe Dem Kultusminiſter wird faſt nichts bewilligt Hier ſeiht
man Mücken und im Bundesrath verſchluckt man Kameele Man
nimmt eine Marinevorlage an von einer Höhe die nicht gerecht
fertigt iſt nur weil man einer ſubjektiven Marineliebhaberei
Rechnung tragen will Unruhe rechts Weeiner Anſicht nach
greift die Vorlage in unſer Budgetrecht ein Je mehr man
einem Parlament das Budgetrecht beſchränkt um ſo mehr
ſchränkt man den Einfluß des Parlaments auf die Regierung
und ſein Anſehen ein Das Parlament hat kein Recht Steuern
herabzuſetzen aber mit der Vorlage legt man ihm die Pflicht
auf neue Steuern unter Umſtänden zu bewilligen Steuerzuſchläge
zu beſchließen Was nun das vom Vorredner erwähnte Konſo
lidationsgeſetz anlangt ſo habe ich damals ausdrücklich das Etats
recht des Parlaments zu wahren gerathen Uebrigens hat bei
der Berathung des genannten Geſetzes der jehige Weiniſter
Miquel eine vom Standpunkte des Abg Virchow den er eben
billigte abweichende Stellung eingenommen Das hat Miniſter
Miquel ſoeben vergeſſen mitzutheilen Heiterkeit Ich ſtimmte
damals mit dem Abg Virchow nicht überein Der damalige
Abg Miquel äußerte die Anſicht daß jede obligatoriſche Schulden
tilgung vom Uebel und nicht anzurathen ſei Damals ſagte
Abg Miquel Der Staat könne nicht ſo handeln wie ein Privat
mann und man könne ſein finanzielles Gebahren nicht mit dem
eines Privatmannes vergleichen Heute ſagt Miniſter Migquel
der Staat müſſe gerade ſo handeln wie ein Privatmann Da
mals ſah Abg Miquel noch den Beutel der Steuerzahler als zu
berückſichtigend an Das waren noch ſchöne Zeiten Heiterkeit
Das werbende Staatsvermögen hat ſich ganz bedeutend ver
mehrt dazu kommt dann noch die Konverſion Alſo brauchen
wir abſolut die vom Vorredner geäußerten Befürchtungen nicht
zu theilen Miniſter Miquel verwies uns auch auf die fremden
Staaten Aber die Schuldentilg ung iſt dort meiſt eine durchaus
minimale und beruht faſt nur auf freiwilliger Schuldentilgung
Miniſter Miquel machte dann auf die große Schwankung der
Eiſenbahneinnahme aufmerkſam Aber in den 14 Jahren ſeit
Verſtagtlichung giebt es nur 2 Jahre in denen die Eiſenbahn

den ſchwankenden Annahmen auch ſchwantende Ausgaben ge
überzuſtellen und alſo in den einzelnen Jahren eine verſchi

einnahme hinter dem Etatsanſaß zurückgeblieben und das eine
Jahr davon war das Cholerajähr Natürlich wäre es doch

große Schuldentilgung vorzunehmen

wenn man Ueberſchüſſe hat und keine Schulden tilgen ſoll ſichtig geworden daß ſich auch Jemand der ſich immer
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De Sache beſchäftigt kaum noch zurecht finden kann Man
ſoll alſo nicht noch neue Automaten ſchaffen Es iſt ja bekannt
daß Herr Miquel alles beweiſen kann was er will auch daß
2 X 2 5 iſt Heiterkeit und ſeine heutige Rede war
eine ungewöhnlich geſchickte Sogar Verkehrserleichterungen

hat verlauten laſſen nachſollen wie Herr Migquel
Einführung des Ausgleichungsfonds leichter durchführbar
ſein Das glaube ich nicht eher kann das Gegentheil ſtattfinden
da doch die Anſprüche an den Eiſenbahneinnahmen nach An
nahme des Geſetzes noch ſtärker werden würden Jetzt iſt doch
ohnehin der Zeitpunkt gekommen wo eine Tarifreform und Ver
kehrserleichterungen ohne weiteres eintreten ſollten da niemals
vorher ſo günſtige Eiſenbahneinnahmen da geweſen ſind Aber
was thut man Nur einige Frachtermäßigungen nimmt man vor
ſpoß Rickert Das thut man nicht einmal Herr Miquel
iſt da die hindernde Macht ſoll doch wie der offiziöſe

Hamburger Korreſpondent geſtern noch ſchreibt ein tiefgehender
Gegenſatz zwiſchen Herrn Miquel und Miniſter Thielen
beſtehen da Hr Miquel ſich ſogar nothwendigen Anſchaffungen
widerſetzt und nun will Hr Miquel ſogar illimitirte Schulden
tilgung einführen da man niemals im voraus wiſſen kann wie
hoch die Ueberſchüſſe der Eiſenbahnen ſich belaufen werden Viel
richtiger verwendet man die Gelder für Kulturzwecke als zu
einem Ausgleichungsfonds Schreckgeſpenſter für die Zukunft
können uns nicht zur Zuſtimmung zu einem ſolchen Geſetz ver
anlaſſen Man ſollte lieber das vollſtändige Einnahme und
Steuerbewilligungsrecht dieſem Hauſe einräumen die
Quotiſirung der Steunern Hoffentlich kehrt Miniſter
Miquel nach dem Grundſatze Alte Liebe roſtet nicht
zu ſeinem frühren Grundſatze zurück Heiterkeit

Miniſter Miquel Jch habe ſchon oft geſagt daß ich eine Quo
tiſirung der Steuer unter Umſtänden billigen kann Aber eine
ſolche Quotiſirung hat unter den jetzigen Verhältniſſen wo die
koloſſalen Betriebsverwaltungen vorhanden find keinen praktiſchen
Zweck und würde ſich gar nicht bemerkbar machen Herr Richter
hat Aeußerungen von mir aus früherer Zeit hier vorgebracht

habe bei meinen damaligen Aeußerungen nur die ſteigenden
Einnahmen im Auge gehabt und nicht die immer mehr wachſenden
Ausgaben Heute würde ich ſolche Reden nicht mehr
halten Wegen der jetzigen Vorlage braucht man keine
Furcht vor Steuererhöhungen zu haben Jch will ja nur
eine Tilgung mit Prozent wodurch keine Steuererhöhnungen
herbeigeführt werden Herr Richter wird doch zugeben daß ich mit
meinen Anſchauungen betreffs Schuldentilgung den Anſchauungen
der Majorität des Hauſes näher ſtehe als Herr Richter Es iſt
doch ein richtiges Prinzip in guter Zeit die Ueberſchüſſe nicht ſo
anſchwellen zu laſſen da dadurch der Druck in der Richtung
einer Vermehrung der Ausgaben immer nochmehr verſtärkt wird

Abg Geh Limburg Stirum konſ Wir haben eine ganz
andere Auffaſſung vom Bndgetrecht als Abg Richter welcher
zu meinen ſcheint daß man das Budgetrecht zu politiſchen Zwecken
benutzen könne Wir ſind von jeher der Meinung geweſen daß das
Budgetrecht nur nach finanziellen Erwägungen gehandhabt
werden darf und kennen ein politiſches Budgetrecht nicht mit dem man
einen Druck auf die Regierung ausüben kann Wir können da
her in der Vorlage auch keine Beſchränkung des Budgetrechts er
kennen Die Benennung des Geſetzes mit dem Namen Automat
iſt vollkommen ungerechtfertigt Dann iſt jedes Finanzgeſetz ein
Automat Herr Richter ſprach auch von den hohen Marine
forderungen Auch ich finde ſie hoch Aber wenn die Herren links
dagegen etwas thun wollen dann ſollten ſie für die Finanzreform
ſtimmen die die Stellung des Schatzſekretärs ſolchen Forderungen
gegenüber ſtärken würde Das jetzt hier vorgeſchlagene Geſetz
iſt ein Mittel um ſich ein richtiges Bild von der Finanz
lage zu machen und eine Kodifikation eines ſchon
beſtehenden Zuſtandes Die Vorlage iſt ein gutes und nützliches
Werk und wir werden ſie unterſtützen Eine Annahme liegt
auch in unſerem Jntereſſe da ein Parlament nicht geeignet iſt
wie ich in langen Erfahrungen gemerkt habe eine ſparſame
Wirthſchaft kräftig durchzuführen Was die Tarifreform an
langt ſo muß man in dieſer Hinſicht ſehr vorſichtig ſein

Abg Dr Bachem Ctr bemerkt man ſolle gerade im Reichs
tag auf Sparſamkeit hinwirken denn das Deutſche Reich ſei
der ärmſte Staat in Deutſchland Heiterkeit Dort hätte Herr
Miouel ſeine Rede halten ſollen wo man jetzt die hohen Marine
forderungen hat Man ſollte alſo eher im Reiche an eine größere
Schuldentilgung denken Die ganze Politik gehe jetzt auf ein
Auspauvern des armen Deutſchen Reiches zu Gunſten des ſehr
wohl ſituirten Preußens hinaus Bei den Verhandlungen über
den Marineetat erwarteten ſie daß Herr Finanzminiſter
Miquel als Bundesbevollmächtigter im Reichstage ſich er
heben und erklären werde daß Schuldenmachen etwas ganz
Horrendes ſei Heiterkeit So ſympatbiſch ihm auch die Scyulden
tilgung im Reiche und auch in Preußen ſei ſo un ſympathiſch ſei
ihm das Wort obligatoriſch boffentlich werde das deutſche Volk
bald Gelegenhert haben zu erkennen daß der Hort der Sparſam
keit für das Deutſche Reich nicht im Bundesrathe ſondern im
Reichstage liege Was ſollten wir jetzt für einen Grund haben
unſer Vermögen in Preußen durch ein ſolches Geſetz zu ver
mehren Mit einer zwangsweiſen Schuldentilgung könnten ſich
ſeine Freunde nicht einverſtanden erklären Anch mit einem ſolchen
Ausgleichfonds wie er hier vorgeſchlagen werde könnten ſie ſich
nicht befreunden der gejunde Gedanke eines Ausgleichsfonds
werde in einer mechaniſchen Weiſe zu verwirklichen geſucht
Man werde ſich damit einen Klotz ans Bein binden der uns
ſehr leicht ſehr hinderlich werden könnte und der außerdem ſehr
leicht ſpäter einmal mißbraucht werden könnte Ein ſolcher
Ausgleichsfonds müßte in die Hand der Staatsſchuldenverwal
tung gelegt werden So wie er hier vorgeſchlagen werde er
nur eine rechneriſche Bedentung haben Wir werden uns unter
Umſtänden einen Reſervefonds zulegen der uns unter Umſtänden
hindern könnte das Geld an den Stellen wo es nothwendig iſt
zu verwenden
Abg Dr Sattler nl Mit dem Jnhalt des Geſetzes kann
ich mich im allgemeinen einverſtanden erklären doch vermiſſe ich
leider manches darin was ich gern darin geſehen hätte Mit
dem Vorred er ſtimme ich darin überein daß das Reich allen
Grund zur Schuldentilgung hätte Aber dann müßte eine orga
niſatoriſche geſetzliche allemal feſtſtehende Schranke zwiſchen
Reich und Einzelſtaaten gezogen werden Tann würden auch
meine Freunde vollkommen einverſtanden ſein mit einer ge
regelten Schuldentilgung im Reiche Herr Bachem ſieht unter dem
Ausgleichsfonds ganz etwas anderes als ich Jch verſtehe nicht wie
dieſer Fonds ein Klotz am Beine der Finanzverwaltung ſein ſolldas Gegentheil iſt der Fall Tem Abg Fichte kann ich nicht
darin beiſtimmen daß das vorliegende Geſetz das Budgetrecht
des Hauſes in bedenklicher Weiſe beſchränke wiewohl auch ich
dies Recht zu wahren wünſche Wir werden durch die vor
geſchlagene Regelung beſſer als bisher in der Lage ſein die
Kulturaufgaben zu pflegen Eine obligatoriſche Sauldentilgung
iſt nur ein Poſtulat für eine ordentliche Aufſtellung eines
richtigen Etats und der Ausgleichsfonds wird ein Kampfmittel
der Eiſenbahnverwaltung gegen das Uebergewicht der Finanz
verwaltung ſein Wenn es uns jetzt nicht gut möglich iſt die
eine große Quelle der Schwankungen unſerer Finanzen unſer
Verhältniß zum Reich zu regeln ſo müſſen wir doch bereit
willig die Gelegenheit ergreifen wenigſtens im Bereich unſeres
eigenen Staates das Nöthige vorzutehren Warnen möchte ich
noch davor die wirthſchaftlich günſtigen Ergebniſſe der Eiſen
bahnen ſo ſehr wie bisher für das allgemeine Staatsintereſſe zu
verwenden Es würde ſich da die Zeſtſetzung eines Maximalprozentſatzes empfehlen Tafür ſollte man an eine durch
greifendere Herabſetzung der Rohſtofftarife gehen Jnſofern
halte ich die Beſtimmungen des Geſetzes für noch zu beſcheidene
Beifall

Abg Gothein freiſ Vggründung des Gefetzes und u

ſchwiegen Wir wünſchen all
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Eine Tilgung von Proz würde meine ich überhaupt nurgeringen praktiſchen dutzen haben darum kann ich die Vorlage
weder empfehlen noch ſie direkt bekämpfen Wenn man ſich
aber für eine ſtärkere Schuldentilgung darauf beruft daß
in fünfzig Jahren die geſammten Privatbahnen Frankreichs
an dieſen Staat fallen werden ſo weiſe ich darauf hin daß
dieſem Beſitz auch dann noch ſehr erhebliche Schulden gegen
überſtehen werden Schon jetzt hat Frankreich ja 33 Milliarden
Schulden wir dagegen nur 6 Der Wunſch des Vorredners
die Eiſenbahnüberſchüſſe mehr allgemeinen kulturellen Zwecken
nutzbar zu machen wird durch dieſe Vorlage nicht er
füllt Und doch iſt das nothwendig Jch exinnere nur
an eine durchgreifende Tarifreform Den Ausgleichsfonds halte
ich deshalb für bedenklich weil er der Finanzverwaltung im
allgemeinen dienen ſoll ich würde einem Fonds ſympathiſcher
gegenüberſtehen der aus den Mitteln der Eiſenbahnverwaltung

enommen den Zweck hätte die volle Durchführung des Eiſenhahnbetriebes zu ſchützen Das Geſetz beſchränkt uns in der
Beſchränkung der Etatsüberſchüſſe vollſtändig wenn auch der
Miniſter es ſo hinſtellt als ob unſere Rechte nicht
geſchmälert würden Jch bin auch nicht der Befürchtung daß
dieſem Hauſe gegenüber eine Kautel nöthig iſt inſofern als es
dauernde Ausgaben auf vorübergehende Einnahmen
könnte zumal unſere Einnahmen dauernder Natur ſind
es in der Kommiſſion nicht ngtſeitigen werden wir gegen das Geſetz ſtimmen müſſen

Die Weiterberathung wird darauf auf Donnerstag
Außerdem Lehrerbeſoldungsgeſetz
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Admirssgarten Bad 477 758 do i8a9 S 36,756 do 96,650 a do 1879 101,006r Maschinen o 4,00B Sorv Kis IIyp O A 5 d pAnhalter Als chine 168 den P 31 3 do 500 897,00 4 do Em 1875 101,006Annnhburger Steingut v n do lät B 5 Thlr 4 Ipa Stadtobl 1884 103 06b en Cirivg 7 000 h Staatsanl 1855 190 07,500 a 2 igrs 198,506i 312 4o 67 kv 40 500 101250 3 Altb IL andoblig 1000 102,0003 e 7 n Fisenbvahn Stamm Aktlen 3 e h h00 n e
raunschweig TAnh chinen 6 I147 4066 Anchen Alastricht 2 e 891,10b2 n i ve e e s 174,0 leute e v r r 5 ILeipz, Baubank 100,006do Brunerei Königst 6 141 25v2 Buschtiehrader B 108 15 Aussig Iepl 500 h 1334,000 do Elektr Werke 136,00B
do Union Gratweit 132 5002 Halberst Blankenb s 131,00b 8 Böhm Nordhbahn 130 06 I do elektr Strassb 184,006

Brsl Kisenb W linkel 8 i 213 75 b linl Mericdionnl Kb 655 121 90b2 1114 Buschtiehrad ILit A 285,00b2 10 do Bierbr ReudnFreslauer Ouiwerie 3 98,00b urn Simpl kv Westh 4 96,90bz2 108 do do B 268,2 B v Riebeck Co 200 o00
Charlotth Wasgerwerkl 9 246 50 b lucdwigshaf Bexhaeh 10 j10 Galiz K udw B 1109 2 0 15 Lpz Kammgarnsp 2 4,5 0
Chem Fabr Sehering 11 289,506 s Graz Köllach 136,258ß 740 Malaf Sehkeud 162 00B
Cheinn Maseh Zim 3 127 00beB ugländ Blgonv St 2 BMlarienburg Mlawka 98,000 25 M Mansfelder Kuxe 74,096
Hessaner Ges 10 108,256 n e 8 Suche Kammg SpDisch Gasvlühl Ges 130 748 M Stamm Prior Aktien Hiy Eisenb St P Axt ß eng m R 121,000
Egestorſl salzwerke 8 157,006 r r ächs Masch Fabr348 006 uss pung 5 Dux Bodenb I i A 126,500 Hartinann 183 25626Eſberfeld Farhbenfabr 18 348,006 ne Aoräban C 25b2i T heut 5 do do B 126,5900 16 Sächs WehbstuhlEKrdmannsdort spinn o So do ivenbahnl s Mariend Miawra 122 oFreund Slasch Konv 13 255,20 i Kari I u B 5 100,25b20 5 arieuburg Mlawka ,00 Fabr Schönherr 265,09B
llarburg Wien Gummi 22 377,396 üraz ohne e 5 S 19 Fhür Gasges l,pz 200 00Harkort St Pr Konv I Is6 298 Kaschau Oderberg 4 Hiy Bank u Kredit Akt 1 e do Ztamm Pr 203 500do Brückenb konv 7 133,256 rn J 6 6 S Thür Br V St 120,756Kroupr R St Seh a 99,49b2 11 Allg D Kr A L pz 213,25620 6 d pdo St Pr 8 141 ob einerz it an 75 o St Prior 128,000Czernowitz 7 8 Dresdener Bank 187,00 b S z p S 56Uirschberger Masch 8 128 780 Oesterr Nordwesth 5 i 6 Gothaer Privathb 125,006 h Zoltner FPar u Se 93 75

ev T Lies z 2 S c do do Oblig I106,/56Keyling T Eieeng 5 1258 W o B Kiuethai s i 182 O s8 ethalh 5 4 7 2 I ei z ger Bunk 2 G Zuckert Gla 6Kirfürstendumm Ges u döterreieh Lomb 40,80b2 48 Sache Bank 123,800 l Zuoxorfa GinziIa Veloce ltal D o 50 ngar Galiz gar s Zwiekuver 115,00 Zueberre Halle s o09
I,udw 15we Co 20 379 00b26 m

Malzerei Wrede 11 5 der J W Ausl Riseonb P OhbIMaxdeburgerkaubankt o 67 b Aussig Teplitzer 100,00Ballen Nerdebahn 6 170 20B r r rtono p 107,200 Div Ind Aktien Pr und s hohe Norden 108,506
NeuroderKuustanstalt s 113 u ärchau lerespoi e Stamm Prior 4 do do Goitd 100 20b
Nordd Fiswerke 1 2 306 Iivarechau Wien m 19 3 Chemn Werkz M 2 BRuschtihr 1896 8tfr 1 0,60 bOmnibus Gesellazchaft 12 216 Tor ls Fabr Dimmecrm I126,25b261 4 do do 100,7B
Oppelu Portl Cem 7 146 75 b 18 Cröllw Papierkahbr 5 do Em 18687172 111,400Punuge 4 91,500 P anada Vacite 2 3,200 Aao0 h do Schldvschr 102,50B a do Gold 100,000
Plerdehahn Breslauer 8 180,759B JGotthurdbahn 7, 16 o 2 Dörstewitz Kattm 82 220 5 Dux Bodenbach 111,006
Saline Salzungen 7 109 609 all MAeridionaux 6 121,9002 2 D W M Sonderm 5 do Em 1871110,7060Sangerhäuser Maseh 22 315,506 Jlüttich lAmburg le 100 Stier Vorz A 87,500 5 do do 1874 112,596
Sehhter u Walcker 2 1107,000 leuxemb Pr Hr 600 a Geraer Jutesp n W 108,06 4 Graz Kötlacher
Schlesische Cement 10i 191,00 b Se weiz Centralbahn 5 136,00b 5 Germania Schw 5 do Em v 1871 u 72 101 75B
Schwurtzkoptt 13 243,75 do Nordosthahnl 6 130,40b Sohn 152, 00 4 Kaschau Oderberg 99,500Sie mens Glas Industr 11 2 0 b do Unionbahn 4 84,50 be 0 Hallesche Str B 85 000 4 Prag Dux Gold 99,600Stetfiner Cham Didier 15 271,25646 4 Kette Elbe G Akt 78 250 5 r Gold
Sudenburg Muschiu 10 160,90b2 9 h Körbisd Zuckerfb 111,500 s Prag Turnau
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